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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

14.10.2008 

Geschäftszahl 

2008/22/0265 

Rechtssatz 

Das Assoziationsabkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Türkei hat gerade 
keine völlige Gleichstellung türkischer Staatsangehöriger mit Unionsbürgern bewirkt, wie dies unzweifelhaft aus 
dem - die Familienangehörigen betreffenden - Art. 7 ARB 1/80 hervorgeht. 

Beachte 

Miterledigung (miterledigt  bzw  zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 

2008/22/0267 

2008/22/0266 


